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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Bund und Kantone wollen in einem gemeinsamen Projekt, IIZ-MAMAC, Personen mit
Mehrfachproblematik rascher wieder in den Arbeitsmarkt zurückführen. Ausgerichtet
ist das Projekt auf Personen, bei welchen unklar ist, ob sie krank sind, weil sie keine
Arbeit haben, oder ob sie keine Arbeit haben, weil sie krank sind. Weil in solchen Fällen
meist auch nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob die
Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversicherung oder die Sozialhilfe zuständig ist,
ziehen sich die Abklärungen der zum Teil komplexen Ursachen in die Länge, und es
besteht die Gefahr, dass die Betroffenen von einer Institution zur nächsten
weitergereicht werden («Drehtüreffekt»). Während dieser Zeit verschärfen sich die
Probleme oder sie verfestigen sich. Im Rahmen der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (IIZ) von Arbeitslosenversicherung (ALV), Invalidenversicherung (IV)
und Sozialhilfe werden jetzt Strukturen geschaffen, die es ermöglichen, möglichst rasch
die Situation umfassend und für alle drei Institutionen zu analysieren und mit einem
verbindlichen Integrationsplan festzulegen, welche Massnahmen für eine Reintegration
in den Arbeitsmarkt nötig sind. Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit den
Kantonen sollen Erfahrungen aus dem praktischen Vollzug einfliessen und Unterschiede
kantonaler Vollzugsstrukturen in der Konzeption berücksichtigt werden. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.09.2006
MARIANNE BENTELI

Das im Juni 2019 von Nationalrätin Ada Marra (sp, VD) eingereichte Postulat
«Neuregelung der Finanzierung der Integration in den Arbeitsmarkt» wurde am 18.
Juni 2021 abgeschrieben, da es nicht innert zwei Jahren im Nationalrat behandelt
wurde. Mit dem Postulat wollte Nationalrätin Marra den Bundesrat beauftragen,
mögliche Massnahmen zur Förderung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
Invalidenversicherung (IV), Arbeitslosenversicherung (ALV), Sozialhilfe und Berufsbildung
zur Integration der Arbeitslosen zu prüfen. Es sei an der Zeit, über einen vereinfachten
und universellen «Marshall-Plan» für die Weiterbildung und die berufliche Integration
nachzudenken, da oft verschiedene Institutionen dieselben Leistungen anbieten
würden, aber zu unterschiedlichen Bedingungen. In seiner Stellungnahme hatte der
Bundesrat die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Institutionen anerkannt, weshalb er dieses Thema im Rahmen der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (IIZ) mit einer Reihe von Projekten bearbeite. Folglich hatte er das
Postulat zur Ablehnung empfohlen. 2

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Im Oktober 2021 erschien der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates
Bruderer Wyss (sp, AG) über die Flexibilisierung des Sozialversicherungsrechtes, auch
Flexi-Test genannt. Dabei wurde im Bericht geprüft, ob es nötig sei, das
Sozialversicherungsrecht zu flexibilisieren, zudem wurden die Vor- und Nachteile
konkreter Flexibilisierungsmöglichkeiten dargestellt. Der Bericht beschränkte sich
jedoch auf die in der Schweiz noch wenig verbreitete Form der Plattformarbeit, welche
der Bericht unter anderem darüber definiert, dass drei Parteien vorhanden sind –
Plattformbetreibende, Plattformbeschäftigte und Auftraggebende –, wobei die
Auftraggebenden die Plattformbeschäftigten über die Plattform kurzfristig und
«ausserhalb herkömmlicher Betriebsstrukturen» mit einzelnen Aufträgen betrauen.
Diese Arbeitsform eröffne nun den «Erwerbstätigen bezüglich der sozialen Absicherung
neue Chancen und Risiken», wurde im Bericht erklärt. 

Zuerst ging der Bericht auf den in der Schweiz bestehenden rechtlichen Rahmen der
Sozialversicherungen ein. Demnach kann sich das aktuelle Sozialversicherungssystem
den neuen Arbeitsformen anpassen und ist entsprechend flexibel. Gerade die
Unsicherheit über die Frage, ob eine Tätigkeit auf einer Arbeitsplattform selbständig
oder unselbstständig ist, und die damit verbundenen langen Wartefristen führten
jedoch zu Problemen. Zudem habe eine «Neueinstufung der Plattform als Arbeitgeberin
statt als einfache Vermittlerin beträchtliche finanzielle Auswirkungen». Hingegen könne
ein fehlender oder teilweiser Sozialversicherungsschutz bei Anstellungen mit kleinem

POSTULAT
DATUM: 27.10.2021
GIADA GIANOLA
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Pensum sowie bei Nebentätigkeiten sinnvoll sein, da sie einen Verbleib oder Einstieg in
die Erwerbstätigkeit ermöglichten. Dennoch solle eine Anbindung dieser Personen an
die zweite Säule geprüft werden. 3

1) Lit. Gächter; Presse vom 5.9.06.
2) Po. 19.3875
3) Bericht BR vom 27.10.21
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